
 

 

 
 

  

 
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse zur Teilnahme an dem Qualifizierungssystem nach §48 SektVO. 
 
 
Sektorenauftraggeber* nach § 99 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) können ein 
Qualifizierungssystem nach § 48 SektVO (Sektorenverordnung) einrichten und verwalten. Das QS dient der 
Eignungsfeststellung für die beschriebenen Eignungskategorien und ermöglicht den direkten Einstieg in ein 
Verhandlungsverfahren ohne weiteren Teilnahmewettbewerb.  
 
Die an dem entsprechenden Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen werden aus denjenigen 
Unternehmen ausgewählt, die im Rahmen des entsprechenden Qualifizierungssystems die 
Mindestanforderungen nachgewiesen haben.  
 
Dem Auftraggeber obliegt es, für Bedarfe in unterschiedlichen Projekten auf die Eignungsfeststellung dieses 
Qualifizierungssystems zuzugreifen und entsprechende Vergabeverfahren zu eröffnen. Es bleibt ihm jedoch 
unbenommen, einzelne Beschaffungsbedarfe gemäß gesetzlichen Vorschriften ohne Zugriff auf das 
Qualifizierungssystem zu decken.  
 
Im Falle einer Aufnahme in das Qualifizierungssystem werden zunächst keine konkreten Leistungen 
vertraglich vereinbart, sondern lediglich die generelle Eignung des Unternehmens festgestellt. Bewerber, 
die die Mindestanforderungen erfüllen, werden in einem entsprechenden Verzeichnis geführt. Die 
festgelegten Eignungskriterien werden regelmäßig durch den Auftraggeber überprüft. Eine Änderung oder 
Anpassung von Eignungskriterien ist dabei durch den Auftraggeber möglich, jedoch den Bewerbern 
entsprechend mitzuteilen. Eine anschließend erneute Eignungsprüfung kann dadurch notwendig werden 
und wird dem Bewerber mitgeteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Zur besseren Lesbarkeit wird die maskuline Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter.   
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1. Gegenstand dieses Qualifizierungssystems 
 



 
 
 
Im Verbund Mainova werden in den nächsten Jahren diverse Großprojekte umgesetzt, die zum Großteil auf 
der Energiewende und der damit einhergehenden Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeversorgung 
begründet sind. 
 
Gegenstand und Fokus dieses Qualifizierungssystem ist die Erbringung von komplexen und 
umfassenden Leistungen als Generalunternehmer/ARGE für unterschiedliche 
Großwärmepumpenprojekte des Mainova Verbundes.  
 
Der Bewerber muss seine Eignung gemäß den festgelegten Kriterien nachweisen können, um erfolgreich 
in das Qualifizierungssystem aufgenommen zu werden.  
 
Die konkreten Projekte, die unter diesem Qualifizierungssystem zu späteren Zeitpunkten ausgeschrieben 
werden, können weitere, projektspezifische Kriterien enthalten, die dazu führen können, dass nicht alle 
qualifizierten Bewerber auch für alle konkreten Projekte geeignet sind. 

2. Kosten des Qualifizierungssystems 
 
Auftraggeber und Antragsteller tragen ihre Kosten des Qualifizierungssystems jeweils selbst. Die Vorlage 
von Bescheinigungen, Zertifikaten etc. erfolgt für den Auftraggeber kostenlos, auch, soweit diese 
ausdrücklich angefordert wurden. Der Auftraggeber wird keine Gebühren i.S.v. § 48 Abs. 10 SektVO im 
Zusammenhang mit Anträgen auf die Qualifizierung, der Aktualisierung oder der Aufrechterhaltung einer 
bereits bestehenden Qualifizierung für das System erheben. 

3. Laufzeit des Qualifizierungssystems  
 
Die Laufzeit des Qualifizierungssystems ist nicht begrenzt. Interessenten können jederzeit den Antrag auf 
Aufnahme stellen.  
 
Der Bewerber ist verpflichtet alle Änderungen, die die Qualifizierung betreffen, unverzüglich und 
unaufgefordert dem Auftraggeber vorzulegen. Hierzu zählen insbesondere die firmenbezogenen 
Nachweise/Zertifikate sowie die personenbezogenen Nachweise/Zertifikate des eingesetzten Personals. 
Für Nachunternehmer gelten die gleichen Anforderungen. 
 
Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Änderungen an dem Qualifizierungssystem vorzunehmen oder 
das Qualifizierungssystem zu beenden. Die Maßgaben des §37 SektVO finden Anwendung. Eine 
anschließend erneute Eignungsprüfung kann dadurch notwendig werden und wird dem Bewerber mitgeteilt. 
Ein aufgrund mangelnder Qualifikation abgelehnter Bewerber kann sich nach einer Frist von 6 Monaten 
nach Ablehnung erneut auf das Qualifizierungssystem bewerben.   

4. Ablauf des Vergabeverfahrens und formale Vorgaben an die Bewerbung 
 
Die Bewerbung ist in beschriebener Form und in deutscher Sprache elektronisch unter:  
https://www.deutsche-evergabe.de einzureichen.  
 
Die Nutzung des Portals deutsche-evergabe.de ist für Bewerber und Bieter kostenfrei. Anträge können nur 
dort abgegeben werden. 
Vorsätzlich falsche Angaben führen zum Ausschluss vom Verfahren. Das Ausstelldatum der jeweiligen 
Drittbescheinigung darf nicht älter als 6 Monate gerechnet vom Tag der Einreichung des Antrags sein bzw. 
der Gültigkeitszeitraum darf nicht überschritten sein. Ausländische Bewerber haben gleichwertige 
Drittbescheinigungen vorzulegen. Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Es wird dahingehend eine 
erschöpfende Darstellung erwartet. Sollte ein amtliches Dokument nicht in deutscher Sprache gefasst sein, 
so muss eine wörtliche Übersetzung eines vereidigten Dolmetschers in deutscher Sprache vorgelegt 
werden.  

5. Angebotsverfahren und Vorgaben an die Auftragsvergabe  
 
Es ist geplant, im Rahmen dieses Qualifizierungssystems Rahmenverträge und/oder Bestellungen in 
separat ausgeschriebenen Verhandlungsverfahren zu vergeben. Hierbei werden die detaillierten 
Anforderungen an das konkrete Projekt benannt sowie die Zuschlagskriterien definiert. 



 
 
 
 
Die Vergabestelle behält sich vor, den Zeitpunkt der Durchführung des Angebotsverfahrens selbst zu 
bestimmen. Die konkreten Verfahrensbestimmungen des Angebotsverfahrens ergeben sich aus der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe. Die Qualifizierung stellt keine Bestätigung des Auftraggebers dar, dass 
die im Angebotsverfahren benannten Arbeiten mit den eingereichten Unterlagen in Gänze ausgeführt 
werden können. 

6. Antrag auf Aufnahme in das Qualifizierungssystem 
 
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die zur Qualifizierung erforderlichen und einzureichenden 
Unterlagen. Wir bitten Sie die Unterlagen auszufüllen und in den vorgesehenen Unterschriftenfeldern die 
Angaben mit einer Signatur, die mindestens der Textform gemäß §126b BGB genügt, zu bestätigen.  
 
Der Auftraggeber behält sich vor, unter der Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, fehlende oder 
unzureichende Angaben mit einmaliger Fristsetzung nachzufordern. Bei Angaben mit 
Ausschlussandrohung (siehe Bewertungskatalog) erfolgt eine Ablehnung des Bewerbers, wenn die 
Angaben nicht innerhalb der Nachforderungsfrist nachgereicht werden. Falls sich zu den von Ihnen 
gemachten Angaben bis zu einer evtl. Vertragsunterzeichnung wesentliche Änderungen ergeben, sind Sie 
verpflichtet, diese Mainova AG unverzüglich mitzuteilen.  
 
Die im Fragebogen geforderten Nachweise/Zertifikate (oder vergleichbare nationale Nachweise des 
Herstellerlandes des Bewerbers) sind in gültiger Form und in Kopie mit der Bewerbung zwecks 
Eignungsprüfung einzureichen.  
Die personenbezogenen Zertifikate sind jeweils auszugsweise bzw. mit dem für die ausgeschriebenen 
Tätigkeiten geplanten Personalstamm einzureichen.  
 
Die einzureichenden Unterlagen sowie sämtliche, aufgrund des Fragebogens zusätzlich erforderlichen 
Unterlagen sind entsprechend zusammenzustellen und elektronisch einzureichen. Bei der 
Zusammenstellung ist die Nummerierung des Fragebogens zu beachten.  

 

Einzureichende Unterlagen 

 
I. Kaufmännischer Fragenkatalog  

II. Eigenerklärung nach SektVO §§ 123, 124 GWB 

III. Geheimhaltungserklärung 

IV. Mindestlohngesetz 

V. Verhaltenskodex  

VI. Lieferantenselbstauskunft 

VII. Russland Sanktionen 

VIII. Technischer Fragenkatalog  

 

Geforderte Mindestbedingungen entnehmen Sie bitte dem Bewertungskatalog. 
 

7. Bewertungskatalog der einzureichenden Unterlagen 
 

Nur zur Information, nicht vom Bieter/ Bewerber auszufüllen. Die Prüfung erfolgt durch Mainova AG. Die 
Bewertungskriterien sind wie folgt: 
 

• Reine Informationsabfrage 

• Erforderlich 

• Ausschluss 
 
 



 
 
 

I. Kaufmännischer Fragenkatalog 
 

Frage- Nr. Kurztext Kriterium 
 

1.1 Anschrift Ist anzugeben, nur zur Information 

1.2 Vorstand/ Geschäftsführer ist anzugeben, nur zur Information 

1.3. Beteiligungen ist anzugeben, nur zur Information 

1.4. Eigentümer des Unternehmens ist anzugeben, nur zur Information 

1.5. Muttergesellschaften ist anzugeben, nur zur Information 

1.6. Mitglied in Fachverbänden ist anzugeben, nur zur Information 

1.7. Existenzgründung ist anzugeben, nur zur Information 

1.8. Personalfluktuation ist anzugeben, nur zur Information 

2.1. Berufsregister Eintrag ins Berufsregister erforderlich, andernfalls 
Ausschluss 

2.2 Insolvenzverfahren NEIN, andernfalls Ausschluss 

2.3 Liquidation NEIN, andernfalls Ausschluss 

2.4 Verfehlung NEIN, andernfalls Ausschluss 

2.5 Zahlung v. Steuern + Sozialversicherung JA, andernfalls Ausschluss 

2.6 Verstoß gegen GWG NEIN, andernfalls Ausschluss 

2.7 Geldbuße wg. Kartell NEIN, andernfalls Ausschluss 

2.8 Maßnahmen zur Selbstreinigung Wurden hinreichende Maßnahmen zur 
Selbstreinigung getroffen, kann der Auftraggeber 
von einem Ausschluss absehen. 

3.1 Finanz. Einzelheiten der letzten 3 Jahre Angabe ist erforderlich 

3.2. Deckungsgrenzen der Haftpflichtversicherung Angabe ist erforderlich;  
Versicherungsschein ist spätestens nach erfolgtem 
Zuschlag vorzulegen 
Die Frage der Mindestdeckungssumme muss 
mit JA beantwortet werden, andernfalls Ausschluss 

3.3 Auskunft Creditreform ist anzugeben, nur zur Information 

 
 
 
 
 
 
 
II bis VII  einzureichende Unterlagen  

 

II. Eigenerklärung Angabe ist erforderlich, sonst Ausschluss  

III. Geheimhaltungserklärung Angabe ist erforderlich sonst Ausschluss  

IV. MiLoG Angabe ist erforderlich sonst Ausschluss  

V. Verhaltenskodex Angabe ist erforderlich sonst Ausschluss  

VI. Lieferantenselbstauskunft Angabe ist erforderlich sonst Ausschluss 

VII. Russland Sanktionen Angabe ist erforderlich sonst Ausschluss  



 
 
 

VIII. Technischer Fragenkatalog  
 

Frage- Nr.  Kriterium 
 

4 
 
 

Als GU oder im Rahmen einer ARGE können 
Sie alle technischen Gewerke  entweder selbst 
erbringen oder vertraglich kontraktieren  
(Planung, Wärmepumpenanlage, Bau, E- und 
Leittechnik, Verfahrenstechnik, Anlagen- und 
Rohrleitungsbau, Technische 
Gebäudeausrüstung) etc.. 
 
Bitte Nachweise beifügen, z. B. Referenzen, 
Organisationsstruktur, Verträge mit 
Lieferanten 

Muss mit “JA” beantwortet werden, sonst 
Ausschluss 

5 Referenzen: Als GU mindestens 3 
abgeschlossene Großprojekte im 
Energieanlagenbau unter Erbringung aller 
Gewerke mit einem Mindestvolumen von 40 Mio 
€., als ARGE muss mindestens ein ARGE 
Partner diese Voraussetzung erfüllen. 
 
Nachweis bitte beifügen. 

Muss mit “JA” beantwortet werden, sonst 
Ausschluss 
 

6 Referenzen: Abgeschlossenes oder 
beauftragtes Großwärmepumpenprojekt (>5 
MW) mit einem Mindestvolumen von 20 Mio €. 
 
Falls der GU oder ein Partner der ARGE 
Hersteller von Großwärmepumpen >5MW ist, 
dann gilt dieses Kriterium als erfüllt. 
 
Nachweis bitte beifügen. 

Muss mit “JA” beantwortet werden, sonst 
Ausschluss 

7 Sind Sie nach DIN ISO 9001 zertifiziert? 
 
Nachweis bitte beifügen. 

Muss mit “JA” beantwortet werden, sonst 
Ausschluss 
 

8 Organisationsstruktur 
 
Beispielhaftes Org.-Chart für eine 
Projektabwicklung (gewerkespezifisch) bitte 
beifügen, mit Kennzeichnung welche Gewerke 
selbst erbracht und welche untervergeben 
werden. 
 
Nachweis bitte beifügen. 

Org-Chart muss eingereicht werden 
 
dient nur zur Info 
 

9   
 

Referenzen mit Anlagen, in denen die folgenden 
Medien prozessiert wurden: Ammoniak, 
Isobutan, Butan, Pentan ... oder weitere 
Kohlenwasserstoffe, die als natürliche 
Kältemittel in Großwärmepumpen eingesetzt 
werden können. 
 
Nachweis bitte beifügen. 

Falls mit Ja beantwotet, müssen aussagekräftige 
Referenzen eingereicht werden 
 
dient nur zur Info 

 


